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Psychotherapeut:innen gesucht für  
Angebot für Geflüchtete 
 
«Brückenbauer:innen für die psychische Gesundheit von Geflüchteten», kurz «Brücken-
bauer:innen und Trauma», ist ein Angebot von NCBI Schweiz und des Kompetenzzentrums 
für Trauma und Migration, das die niederschwellige Stabilisierung traumatisierter Geflüchteter 
durch die Kooperation zwischen Psychotherapie und Soziointegration fördert. Im Rahmen des 
Programms des Bundes «Stabilisierung und Ressourcenaktivierung von Personen mit beson-
deren Bedürfnissen» wurde das Projekt durch NCBI Schweiz gemeinsam mit dem Amt für 
Soziales des Kantons St. Gallen und der Fachstelle Integration Rheintal in den Kanton St. 
Gallen und gemeinsam mit dem Amt für Migration des Kantons Schwyz in den Kanton Schwyz 
erweitert. Es werden laufend Psychotherapeut:innen gesucht, die Klient:innen im Rahmen des 
Projekts begleiten möchten. 
 
Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
Das Projekt «Brückenbauer:innen und Trauma» zeichnet sich durch eine Kooperation zwi-
schen Psychiatrie und Soziointegration aus. Psychotherapeut:innen diagnostizieren und emp-
fehlen dabei eine zielgerichtete ambulante Begleitung durch speziell ausgebildete «Brücken-
bauer:innen» (engagierte, integrierte Geflüchtete), die Patient:innen orientieren, mit anderen 
Ressourcen in Verbindung bringen, nach Bedarf bei Therapie-Sitzungen dolmetschen und 
dadurch den:die behandelnde:n Psychotherapeut:in entlasten. Die Ziele für die Begleitung 
werden laufend überprüft und angepasst (Wohnsituation verbessern, regelmässige Medika-
menteneinnahme, Tagesstruktur schaffen etc.).  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

      

 

 
 

 
Ablauf Fallführung  
Psychotherapeut:innen, die über die Krankenkasse abrechnen, können eigene Klient:innen in 
das Projekt bringen oder auf Anfrage Klient:innen aus dem Projekt übernehmen. Die Behand-
lung bei dem:r Psychotherapeut:in wird über die Krankenversicherung abgerechnet. Der Ein-
satz der Brückenbauer:innen wird in den Kantonen St. Gallen, Schwyz und für Pilotfälle im 
Kanton Aargau durch den jeweiligen Kanton und den Integrationskredit des Bundes finanziert. 
In allen anderen Kantonen ergeben sich die Kosten für die Brückenbauer:innen gemäss der 
Anzahl Begleitungsstunden (Fr. 80 Fallpauschale, Fr. 100 pro/h Beratung/Begleitung, Fr. 20 
Reisespesen, ab 1h Reisezeit wird ¼ der Reisezeit berechnet).  
Nach Erhalt einer vollständigen Anmeldung durch die fallführende Stelle (Sozialamt, Sozial-
hilfe u.a.) und einer Bedarfsabklärung teilt die Projektkoordination dem Fall eine:n geeignete:n 
Brückenbauer:in zu. Bei einem fallspezifischen Runden Tisch besprechen die fallführende 
Stelle, die:der Psychotherapeut:in und der:die Brückenbauer:in die Ziele der Begleitung sowie 
die Aufgaben des:der Brückenbauer:in. Die Brückenbauer:innen stehen während der Beglei-
tung in engem Austausch mit der:m behandelnden Psychotherapeut:in, beispielsweise in Form 
eines kurzen Berichts nach jedem Treffen. 
 
 

 
 
 
Haben Sie Fragen, benötigen weitere Informationen oder sind an einer Zusammenarbeit 
interessiert? Dann setzen Sie sich gerne mit uns in Kontakt. 
www.ncbi.ch/bbtrauma  
E-Mail: bbtrauma@ncbi.ch 
Tel: 044 721 10 50 
 


